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Die potentielle Strahlenexposition durch Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Luft aus Kern-
kraftwerken wird bei Zugrundelegung einer konstanten Ableitungsrate mit Hilfe von Langzeit-
ausbreitungsfaktoren berechnet. 

Da die Strahlenexposition in der Umgebung von den jeweiligen Ausbreitungsbedingungen ab-
hängt und zudem die Emissionsraten zeitlich nicht konstant sind, werden bei Aktivitätsab-
gaben mit der Luft zusätzlich zu der Begrenzung der Jahresemissionswerte Begrenzungen der 
Tageswerte auf 1/100 des Jahresemissionswertes*) festgelegt. Dadurch wird eine statistische 
Verteilung der Emissionen auf die verschiedenen Ausbreitungsbedingungen und damit die 
Anwendbarkeit des Langzeitausbreitungsfaktors bei der Berechnung der Strahlenexposition 
gewährleistet. Die Einhaltung der Dosisgrenzwerte nach § 45 StrlSchV wird sichergestellt, 
auch wenn die zulässigen Tagesemissionsmengen kurzzeitig abgeleitet werden. 

Der beim Übergang von den bisher üblichen Stunden- auf Tagesemissionswerte zu berück-
sichtigende Einfluß der Schwankungen der Ausbreitungsbedingungen [1, 2] ist im Hinblick 
auf die in die konservative Gesamtbewertung einzubeziehenden statistischen Faktoren von 
untergeordneter Bedeutung. Deshalb ist eine zusätzliche Begrenzung von Stundenemissionen 
nicht erforderlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

*) Als Tageswert ist für Jod während der Weideperiode 1/200 der Jahresemissionsmenge und als 
zusätzliche Beschränkung in 6 Monaten die Hälfte des Jahreswertes vorgesehen. 
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